
SCHLUSSANTRÄGE VON HERRN MANCINI — RECHTSSACHE 232/86 

SCHLUSSANTRÄGE DES GENERALANWALTS 
G. FEDERICO MANCINI 

vom 8. Oktober 1987 * 

Hen Präsident, 
meine Herren Richter! 

1. Sie sind wieder einmal mit der Auslegung 
der Gemeinschaftsregelung über die Frei
stellung von den Zöllen des Gemeinsamen 
Zolltarifs (GZT) für wissenschaftliche Ge
räte befaßt worden. Im Rahmen eines 
Rechtsstreits zwischen der Firma Nicolet In
strument GmbH und dem Hauptzollamt 
Berlin-Packhof stellt Ihnen das Finanzge
richt Berlin die Frage, ob die Zollbefreiung 
abgelehnt werden kann, wenn ein in der 
Gemeinschaft hergestelltes Gerät vorhanden 
ist, das zwar für ein Forschungsvorhaben 
geeignet ist, dem eingeführten Gerät aber in 
so hohem Maße überlegen ist, daß es die 
objektiven Anforderungen des Vorhabens 
bei weitem übersteigt. 

Zum Sachverhalt. Die Klägerin des Aus
gangsverfahrens führte aus den USA das 
Fourier-Transform-Infrarot-Spektrometer-
system Modell MX-IE mit Zubehör ein und 
verkaufte es an das Robert-Koch-Institut 
des Bundesgesundheitsamtes in Berlin 
(West), das es für Untersuchungen an bak
teriellen Lebewesen benötigte. In dem An
trag auf zollfreie Einfuhr erklärte die Klä
gerin, Geräte von gleichem wissenschaftli
chen Wert würden weder in Deutschland 
noch in den übrigen Mitgliedstaaten der 
Gemeinschaft hergestellt. Der Beklagte des 
Ausgangsverfahrens lehnte jedoch den An
trag mit der Begründung ab, es seien zumin
dest zwei gleichwertige Geräte vorhanden, 
die beide von der Firma Bruker Analytische 
Meßtechnik GmbH hergestellt würden. Ge
gen diesen Bescheid (vom 23. Februar 1982) 
legte die Klägerin erfolglos Einspruch ein 

und erhob daraufhin Klage vor dem Finanz
gericht Berlin. 

Dort trug die Klägerin vor, die beiden deut
schen Geräte IFS 110 und IFS 85 könnten 
nicht als dem amerikanischen Gerät gleich
wertig angesehen werden, da ihre Leistungs
fähigkeit deutlich höher sei und sie daher im 
Hinblick auf die für die Experimente des 
Berliner Instituts erforderlichen Leistungen 
überproportioniert seien: Für die Experi
mente sei nämlich ein Auflösungsvermögen 
im Umfang von zwei bis vier Auflösungsele
menten erforderlich, während das Auflö
sungsvermögen für die viel teureren IFS 110 
und IFS 85 bis 0,2 und 0,5 reiche. Der Be
klagte berief sich zu seiner Verteidigung auf 
den Wortlaut der Gemeinschaftsverord
nung, wonach die über die Anforderungen 
des Forschungsvorhabens hinausgehende 
Leistungsfähigkeit bei der Beurteilung der 
Gleichwertigkeit nicht berücksichtigt wer
den könne. 

Mit Beschluß vom 27. Juni 1986 hat der 
Siebte Senat des Finanzgerichts Berlin das 
Verfahren ausgesetzt und dem Gerichtshof 
nach Artikel 177 EWG-Vertrag folgende 
Frage zur Vorabentscheidung vorgelegt: 

„Ist ein Gerät im Sinne der Verordnung Nr. 
1798/75 des Rates wissenschaftlich gleich
wertig', wenn es zwar zur Durchführung 
des Forschungsvorhabens verwendet werden 
kann, es in seiner Leistungsfähigkeit aber 
derart überdimensioniert ist, daß bei objek
tiver Überlegung eine Anwendung vernünf
tigerweise nicht in Betracht gezogen wird?" 

* Aus dem Italienischen übersetzt. 
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Im vorliegenden Verfahren haben die Klä
gerin des Ausgangsverfahrens, die Regie
rung der Niederlande und die Kommission 
der Europäischen Gemeinschaften Erklärun
gen eingereicht. In der mündlichen Ver
handlung ist nur die Kommission der Euro
päischen Gemeinschaften erschienen. 

2. Bekanntlich wurden die Kriterien, nach 
denen die Gleichwertigkeit wissenschaftli
cher Geräte zu beurteilen ist, in der Verord
nung Nr. 1798/75 des Rates vom 10. Juli 
1975 über die von den Zöllen des Gemein
samen Zolltarifs befreite Einfuhr von Ge
genständen erzieherischen, wissenschaft
lichen oder kulturellen Charakters (ABl. 
L 184, S. 1) aufgestellt. Diese Verordnung 
wurde durch die Verordnung Nr. 1027/79 
des Rates vom 8. Mai 1979 (ABl. L 134, 
S. 1) geändert und durch die am 1. Januar 
1980 in Kraft getretene Verordnung Nr. 
2784/79 der Kommission vom 12. Dezem
ber 1979 (ABl. L 318, S. 32) ergänzt. 

Nach Artikel 3 Absatz 3 dritter Gedanken
strich der Verordnung Nr. 1798/75 (in ihrer 
geänderten Fassung) ist die Gleichwertigkeit 
zu ermitteln, „indem die wesentlichen tech
nischen Merkmale des... Geräts, dessen 
zollfreie Einfuhr... beantragt worden ist, 
und des entsprechenden, in der Gemein
schaft hergestellten ... Geräts miteinander 
verglichen werden, um festzustellen, ob sich 
das letztgenannte zu denselben wissen
schaftlichen Zwecken eignet und ob es in 
vergleichbarer Weise gebraucht werden 
kann wie das ... [erste] Gerät". Artikel 5 Ab
satz 2 der Verordnung Nr. 2784/79 be
stimmt dazu, daß „bei dem Vergleich ... nur 
die technischen Merkmale als ¡wesentlich' 
berücksichtigt [werden], die die Ergebnisse 
der spezifischen Vorhaben entscheidend be
einflussen können", während der Umstand, 
daß ein Gerät „höherwertige Leistungen er
bringen kann, als sie für die Durchfüh
rung ... [dieser Vorhaben] erforderlich 
sind", nicht zu berücksichtigen ist. 

3. Der Streit konzentriert sich gerade auf 
die letztgenannte Vorschrift. Das vorle
gende. Gericht vertritt nämlich eindeutig die 
Auffassung, daß bei der Beurteilung der 
Gleichwertigkeit der Verhältnismäßigkeits
grundsatz nicht außer Betracht bleiben 
dürfe; die Klägerin pflichtet dem bei und 
fügt hinzu, ein Forschungsvorhaben mit un
angemessenen Mitteln durchzuführen, wi
derspreche zugleich den Grundsätzen der 
Wirtschaftlichkeit und der wissenschaftli
chen Methodik. Dagegen ist es nach Ansicht 
der niederländischen Regierung und der 
Kommission dem zukünftigen Recht vorbe
halten, diese Auffassung zu bestätigen. So, 
wie die Lage heute sei, verbiete die maßgeb
liche Vorschrift die Berücksichtigung der 
„höherwertigen Leistungen", die einem Ge
rät, gleich, ob es in der Gemeinschaft herge
stellt oder eingeführt worden sei, beschei
nigt worden seien: Dies genüge, um die 
Vorabentscheidungsfrage zu bejahen. 

Ich möchte sogleich bemerken, daß die erste 
Auffassung meines Erachtens vorzuziehen 
ist. Ich meine also, daß es bereits heute 
möglich ist, die streitige Regelung anzuwen
den, ohne ihren Sinn oder Wortlaut zu ent
stellen und gleichzeitig ohne in Widerstreit 
mit den Anforderungen der Forschung und 
mit den Budgets der wissenschaftlichen Ein
richtungen zu geraten. 

Beginnen wir mit einer selbstverständlichen 
Feststellung. Die größere Leistungsfähigkeit 
eines Geräts allein genügt sicherlich nicht, 
um seine Gleichwertigkeit zu verneinen, und 
zwar auch in dem Fall, daß sich das in der 
Gemeinschaft hergestellte Gerät als überdi
mensioniert erweist (den entgegengesetzten 
Fall betrifft das Urteil vom 25. Oktober 
1984 in der Rechtssache 185/83, Universität 
Groningen/Inspecteur der Invoerrechten en 
Accijnzen, Slg. 1984, 3623, Randnr. 33 der 
Entscheidungsgründe). Zu diesem Ergebnis 
führt im übrigen nicht nur der Wortlaut des 
Artikels 5 Absatz 2, sondern auch ein unwi
derlegbarer Gegenschluß: Wenn das Ge-
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meinschaftsgerät nicht unter die Vorschrift 
fiele, wären für den Vergleich auch diejeni
gen Merkmale „wesentlich", die nicht „die 
Ergebnisse der ... [Forschungsvorhaben] ent
scheidend beeinflussen können", so daß die 
Zahl der Fälle, in denen das Gerät nicht als 
gleichwertig angesehen würde, außerordent
lich zunehmen würde. 

Es ist also nicht dieser Punkt, mit dem Sie 
das vorlegende Gericht befaßt. Es möchte 
vielmehr wissen, ob die Regel, nach der hö
herwertige Leistungen keine Bedeutung ha
ben, dort ihre Grenze findet, wo der Ver
gleich von Geräten unmöglich ist, weil ihre 
Leistungsfähigkeit in einem derartigen Miß
verhältnis zueinander steht, daß die Ver
wendung des einen Geräts statt des anderen 
„vernünftigerweise nicht in Betracht gezo
gen" werden kann. Ich meine, daß es diese 
Grenze gibt und daß dafür zumindest zwei 
Textstellen sprechen. 

Die erste findet sich in der ersten Begrün
dungserwägung der Verordnung Nr. 
1798/75, mit der die Absicht der „Erleichte
rung ... der wissenschaftlichen Forschung in 
der Gemeinschaft" zum Ausdruck gebracht 
wird. Der Vorrang der Gemeinschaftser
zeugnisse wird also durch die Belange der 
Wissenschaft abgeschwächt; diesen Belan
gen wird zweifellos nicht angemessen Rech
nung getragen, wenn sich die Ablehnung 
der Zollbefreiung auf das Vorhandensein 
von Geräten stützt, deren Einsatz zur 
Durchführung eines bestimmten Vorhabens 
einem Forscher nicht im Traum einfallen 
würde. Als zweite Textstelle ist Artikel 3 
Absatz 3 dritter Gedankenstrich derselben 
Verordnung zu nennen, wonach, wie wir 
gesehen haben, das eingeführte Gerät mit 
dem „entsprechenden, in der Gemeinschaft 
hergestellten" Gerät zu vergleichen ist, um 
festzustellen, ob das letztgenannte „in ver
gleichbarer Weise gebraucht werden kann". 

Diese Adjektive besagen nach meiner Mei
nung eindeutig, daß die beiden Gegenstände 
zur selben oder zu vergleichbaren Katego
rien gehören müssen; das heißt, sie müssen 
so beschaffen sein, daß der Vergleich zwi
schen den entsprechenden Merkmalen im
merhin noch einen Sinn ergibt. 

Der Grundsatz des Artikels 5 Absatz 2 ist 
daher unter Berücksichtigung dieser Bestim
mungen auszulegen. Mit anderen Worten, 
die eventuell höhere Leistungsfähigkeit die
ses oder jenes Geräts ist zwar unerheblich; 
unerheblich aber nur insoweit, als es sich 
um Geräte handelt, von denen das eine nur 
ausgeklügelter oder leistungsfähiger ist als 
das andere. Dagegen kann man nicht von 
Unerheblichkeit sprechen, wenn die größere 
Vervollkommnung und höhere Leistungsfä
higkeit dazu führen, daß die Geräte nicht 
vergleichbar oder nicht austauschbar sind. 
Hier fehlen nämlich gerade die Vorausset
zungen für die Feststellung der Gleichwer
tigkeit; streng genommen sind die beiden 
Geräte nicht nur nicht gleichwertig, sondern 
einem Vergleich überhaupt nicht zugäng
lich. 

Die von mir vorgeschlagene Auslegung liegt 
im übrigen auf der Linie der Rechtspre
chung des Gerichtshofes, in der dem Krite
rium der Verhältnismäßigkeit stets Rech
nung getragen worden ist. Nur diese Ausle
gung kann im übrigen paradoxe Ergebnisse 
vermeiden, deren Unsinnigkeit man voll
kommen begreift, wenn man den manchmal 
nebelhaften Bereich der Rechtsbegriffe ver
läßt und zu Analogien aus dem täglichen 
Leben greift. Ein Beispiel: Wie ist das Argu
ment zu beurteilen, daß ein BMW 735 und 
ein Pferd gleichwertig seien, nur weil man 
mit beiden Fortbewegungsmitteln die Ent
fernung zwischen den beiden Enden des 
Kurfürstendamms zurücklegen kann? 
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4. Aufgrund der vorangegangenen Überlegungen schlage ich Ihnen vor, auf die 
Ihnen vom Siebten Senat des Finanzgerichts Berlin in dem vor diesem anhängigen 
Rechtsstreit zwischen der Firma Nicolet Instrument GmbH und dem Hauptzoll
amt Berlin-Packhof anhängigen Rechtsstreit mit Beschluß vom 27. Juni 1986 vor
gelegte Frage wie folgt zu antworten: 

„Die Verordnung Nr. 1798/75 des Rates und die Verordnung Nr. 2784/79 der 
Kommission sind dahin gehend auszulegen, daß bei der Beurteilung nach Artikel 3 
Absatz 3 dritter Gedankenstrich der Verordnung Nr. 1798/75 die bloße höhere 
Leistungsfähigkeit eines Geräts, auch eines in der Gemeinschaft hergestellten, in 
bezug auf ein spezifisches Vorhaben unerheblich ist; dagegen läßt sich ein Gerät 
nicht als wissenschaftlich gleichwertig ansehen, wenn es bei objektiver Prüfung für 
das konkrete Forschungsvorhaben so überdimensioniert erscheint, daß seine Ver
wendung für dieses Vorhaben vernünftigerweise in keinem Fall in Betracht kom
men kann." 
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